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BEKANNTMACHUNG 

über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

für die Wahl des Stadtrats und der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters 

in der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

am Sonntag, 8. März 2026 

 

1. Durchzuführende Wahl 
 

Am Sonntag, den 8. März 2026 findet die Wahl von 24 Stadtratsmitgliedern und der 

berufsmäßigen Oberbürgermeisterin oder des berufsmäßigen Oberbürgermeisters statt. 

 

2. Wahlvorschlagsträger 
 

Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) 

eingereicht werden. Der Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die 

politischen Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen 

oder Gruppen natürlicher Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu 

beteiligen. Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, können keine Wahlvorschläge 

einreichen. 

 

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 

3.1 

Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die 

Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am 

Donnerstag, den 8. Januar 2026 (59. Tag vor dem Wahltag) um 18.00 Uhr dem Wahlleiter 

zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus Egerstraße, Egerstraße 

2, Hauptverwaltung übergeben werden. 

Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen. 
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3.2 

Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl 

a) des Stadtrats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, 

b) der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl 

mit Bindung an die sich bewerbenden Personen statt. 

 

3.3 

Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl 

a) des Stadtrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, 

b) der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl 

ohne Bindung an die sich bewerbenden Personen statt. 

 

4. Wählbarkeit zum Stadtratsmitglied 
 

4.1 

Für das Amt eines Stadtratsmitglieds ist jede Person wählbar, die am Wahltag 

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige der 

übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat; 

c) seit mindestens drei Monaten in der Stadt eine Wohnung hat, die nicht ihre 

Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Stadt 

gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch 

innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Stadt zurückkehrt, ist mit dem Zuzug 

wieder wählbar. 

 

4.2 

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 Gemeinde- und 

Landkreiswahlgesetz – GLKrWG nicht wählbar ist. 

 

5. Wählbarkeit zur Oberbürgermeisterin / zum Oberbürgermeister 
 

5.1 

Für das Amt der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters ist jede Person wählbar, die 

am Wahltag 

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat; 

c) wenn sie sich für die Wahl zur ehrenamtlichen ersten Bürgermeisterin oder zum 

ehrenamtlichen ersten Bürgermeister bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Stadt 

eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung 

zu haben sich in der Gemeinde / Stadt gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge 

Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Stadt 

zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. Für die Wahl zur berufsmäßigen ersten 

Bürgermeisterin oder zum berufsmäßigen ersten Bürgermeister bzw. zur 

Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister kann auch eine Person gewählt 

werden, die weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt hat. 

 

5.2 

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 Gemeinde- und 

Landkreiswahlgesetz – GLKrWG nicht wählbar ist. 

 

6. Aufstellungsversammlungen 
 

6.1 

Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wählergruppe in einer 

Versammlung aufgestellt, die zu diesem Zweck für die gesamte Stadt einzuberufen ist. 
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Diese Aufstellungsversammlung ist 

a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe, 

b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder 

Wählergruppe für die bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt 

wurden, oder 

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer 

Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 

 

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht früher als 

zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt (März 2024), von den Mitgliedern einer 

Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der 

Delegierten in der Stadt wahlberechtigt waren. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt ihres 

Zusammentritts in der Stadt wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf nicht 

früher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in dem der Wahltag liegt (Dezember 2024). 

 

Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jede an der 

Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei 

vorschlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen ist Gelegenheit 

zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 

 

6.2 

Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den 

Wahlvorschlag nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen 

aufzustellen. 

 

6.3 

Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen. 

Gemeinsame Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei 

der Wahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters siehe auch Nr. 6.5). Die 

Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagsträger. 

 

6.4 

Bei Stadtratswahlen kann die Versammlung beschließen, dass sich bewerbende Personen 

zweimal oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen. 

 

6.5 

Besonderheiten bei der Wahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters: 

Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich gemeinsam bewerbende 

Person aufgestellt werden, sind folgende Verfahrensarten möglich: 

 

6.5.1: Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung der 

Parteien und der Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag 

einreichen. 

 

6.5.2: Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende Person in 

getrennten Versammlungen auf und reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von 

mehreren Versammlungen aufgestellte Person muss gegenüber dem Wahlleiter schriftlich 

erklären, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person auftreten will oder, falls diese 

Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlägen bewerben will. 
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7. Niederschriften über die Versammlung 
 

7.1 

Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift 

muss ersichtlich sein: 

a) Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung, 

b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 

c) die Zahl der teilnehmenden Personen, 

d) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die Mehrheit der 

Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt (März 

2024), von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden ist, 

die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten in der Stadt wahlberechtigt waren, 

e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 

f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt wurden, 

g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre 

etwaige mehrfache Aufführung, 

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern 

die Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat. 

 

7.2 

Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei 

Wahlberechtigten, die an der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede 

wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unterzeichnen. Auch sich bewerbende 

Personen dürfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung 

teilgenommen haben. 

 

7.3 

Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die sich diejenigen 

Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der 

Versammlung teilgenommen haben. 

 

7.4 

Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen. 

 

8. Inhalt der Wahlvorschläge 
 

8.1 

Bei Stadtratswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele sich bewerbende 

Personen enthalten, wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind. 

 

In unserer Stadt darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 24 sich bewerbende Personen 

enthalten. Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt 

werden, verringert sich die Zahl der sich bewerbenden Personen entsprechend. 

 

Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag 

stattfinden, nur in einer Stadt aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur in einem 

Wahlvorschlag benannt werden. Bei der Wahl der Oberbürgermeisterin / des 

Oberbürgermeisters darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person enthalten. 

 

8.2 

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort 

tragen. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 

Parteien oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei 

oder der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise 

ausgedrückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung 

beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 
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Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des 

Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die 

Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im Wahlvorschlag 

genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte 

Wahlvorschläge zur Wahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters kein oder kein 

gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in alphabetischer 

Reihenfolge als gemeinsames Kennwort. 

 

8.3 

Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die Organisation vorzulegen, 

wenn sie als organisiert behandelt werden sollen. 

 

8.4 

Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stellvertretung bezeichnen, die 

in der Stadt wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste 

unterzeichnende Person als beauftragte Person, die zweite als ihre Stellvertretung. Die 

beauftragte Person ist berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 

und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der beauftragten Person. 

 

8.5 

Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender Personen in 

erkennbarer Reihenfolge entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift über die 

Aufstellungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, 

Beruf oder Stand und Anschrift enthalten. 

 

8.6 

Angegeben werden können 

a) Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag 

geändert hat, 

b) kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene 

Ämter, falls diese in den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies 

insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte Bürgermeisterin, ehrenamtlicher 

erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemeinderats- bzw. Stadtratsmitglied, 

stellvertretende Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, 

Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stellvertretende Bezirkstagspräsidentin, 

stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des Europäischen 

Parlaments, des Bundestags, des Landtags. 

 

Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor 

den zweifach aufzuführenden und diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen. 

 

8.7 

Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme ihres Namens in den 

Wahlvorschlag zustimmt und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben 

Tag stattfinden, nur in einer Stadt aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung 

festgestellt, hat die sich bewerbende Person dem Wahlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, 

welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die 

Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären. 

 

Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von der Wählbarkeit 

ausgeschlossen ist. 
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8.8 

Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer Oberbürgermeisterin / eines Oberbürgermeisters muss 

ferner, wenn die sich bewerbende Person in der Stadt weder eine Wohnung noch ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der Stadt, in der die sich bewerbende 

Person ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu 

haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit enthalten. 

 

Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

 

8.9 

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Stadtrats oder der Oberbürgermeisterin / des 

Oberbürgermeisters muss, wenn sich die Person nicht in der Stadt bewerben will, in der sie 

ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung dieser Stadt, bei 

Personen ohne Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der 

Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Stadt darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen. 

 

Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

 

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
 

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am 

Montag, 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag), wahlberechtigt sind. Die 

Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist 

unzulässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet 

werden. Die Unterzeichnenden müssen Familienname, Vorname und Anschrift angeben 

und in der Stadt wahlberechtigt sein. Jede / Jeder Wahlberechtigte darf nur einen 

Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des 

Wahlrechts oder der Tod eines Unterzeichnenden des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit 

des Wahlvorschlags nicht. 

 

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 
 

10.1 

Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur von zehn 

Wahlberechtigten unterschrieben werden, sondern zusätzlich von mindestens 180 

Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Stadt oder 

Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. 

 

Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die im Stadtrat seit dessen 

letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag 

vor dem Wahltag (Montag, 8. Dezember 2025) vertreten waren; sie benötigen allerdings 

dann keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl 

oder bei der letzten Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen 

gültigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens fünf v.H. der im Land 

abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maßgeblich sind die von der 

Landeswahlleitung früher als drei Monate vor dem Wahltag bekanntgemachten 

Ergebnisse. 

 

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 

wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat / Stadtrat seit 

dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag 

vor dem Wahltag (Montag, 08. Dezember 2025) vertreten waren oder wenn mindestens 

einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften 

benötigt. 
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10.2 

In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: 

a) die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute, 

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben 

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben. 

 

10.3 

Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum 

befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder 

erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten. 

 

10.4 

Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos. 

 

10.5 

Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und 

die Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke Personen oder Menschen mit 

körperlicher Behinderung werden von der Stadt gesondert bekannt gemacht. 

 

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
 

Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum Donnerstag, 8. Januar 2026 

(59. Tag vor dem Wahltag), 18.00 Uhr, zulässig. Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen 

im Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie über die Aufstellung 

der Wahlvorschläge. Die beauftragte Person kann durch die Aufstellungsversammlung 

verpflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag 

zurückzunehmen. 

 

 

Marktredwitz, 3. Dezember 2025 

 

gez. 

 

Stefan Walberer 

Wahlleiter 

 

 

 

Nr. 258 

Kommunalwahl am 8. März 2026; 

Bekanntmachung über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten 

 

BEKANNTMACHUNG 

über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten 

für die Wahl des Stadtrats, der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters, 

des Kreistags und der Landrätin / des Landrats 

am Sonntag, 8. März 2026  

 

1. 

Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die 

Wahlberechtigten ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch 

spätestens bis Montag, den 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag) um 12.00 Uhr mit 

Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unterstützungsliste eintragen. 
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2. 

Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten: 

Einwohnermeldeamt Marktredwitz, 

Dörflaser Platz 3+5 (barrierefrei) 

 

Eintragungszeiten: 

Montag bis Freitag  07.30 Uhr – 12.00 Uhr 

Montag bis Mittwoch 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Donnerstag   13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 

Sowie zusätzlich: 

Donnerstag, 15.01.2026 17.00 Uhr – 20.00 Uhr 

Samstag, 17.01.2026 10.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Nicht an Sonn- oder Feiertagen sowie am 24. und 31.12.2025. 

 

3. 

Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können sich die Wahlberechtigten in 

jedem Eintragungsraum in der Gemeinde / im Markt / in der Stadt oder am Sitz der 

Verwaltungsgemeinschaft eintragen. 

 

4. 

Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit 

oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der 

Lage zu sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen 

Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese 

Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch 

bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre 

Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 

Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der 

Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können unter Angabe von Familienname, 

Vorname und Wohnanschrift schriftlich (auch per E-Mail) oder mündlich (nicht telefonisch) 

bei der Gemeinde / beim Markt / bei der Stadt oder der Verwaltungsgemeinschaft 

beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden. 

 

5. 

Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische 

Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ihren Identitätsausweis oder ihren Reisepass vorlegen. 

 

 

Marktredwitz, 3. Dezember 2025 

 

gez. 

 

Oliver Weigel 

Oberbürgermeister 
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Nr. 259 

Richtlinie Kommunales Geschäftsflächenprogramm; 

Verlängerung des zeitlichen Geltungsbereiches 

 

Kommunales Programm der Stadt Marktredwitz zur Förderung von  

Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen in Erdgeschosszonen 

im Rahmen der Stadtsanierung 

(Geschäftsflächenprogramm) 

 

Die Stadt Marktredwitz erlässt auf Grund des Stadtratsbeschlusses vom 28.06.2022, 

28.11.2023, 28.01.2025 sowie vom 25.11.2025 die Förderrichtlinien nach Nr. 17 StBauFR 2025 

für das o.g. kommunale Förderprogramm. 

 

§ 1 Fördergebiet 
 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Richtlinien wird auf die Sanierungsgebiete I, VI und 

VIII, gemäß Lageplan vom 20.06.2022, festgesetzt, der Bestandteil dieser Richtlinien ist.  

 

§ 2 Zielsetzung 
 

Ziel des Programms ist es, den Einzelhandel, die Gastronomie und den 

Dienstleistungsbereich in den Erdgeschosszonen der förmlich festgelegten 

Sanierungsgebiete I, VI und VIII zu stärken. 

 

Es dient dazu, deren Erscheinungsbild unter Berücksichtigung der Aspekte der 

Barrierefreiheit und der Energieeinsparung zu verbessern. Dadurch sollen städtebauliche 

Missstände und Mängel beseitigt, Geschäfte in ihrer Existenz gesichert und die zentrale 

Versorgungsfunktion von Innenstadt und Altstadt gestärkt und weiter ausgebaut werden.  

 

§ 3 Gegenstand der Förderung 
 

3.1. Förderfähig sind alle Umbau- und Anbaumaßnahmen zur Aufwertung bestehender 

Geschäfts-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen im Erdgeschossbereich einschließlich 

dazugehöriger Neben- und Lagerräume bei Vorliegen eines deutlichen Missstandes. Hierzu 

zählen die Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276. 

 

3.2. Nicht förderfähig sind eigenständige Büro- und Praxisflächen in Obergeschossen.  

 

3.3. Nicht förderfähig sind Neubaumaßnahmen und Investitionen in mobile Anlagen und 

transportable Inneneinrichtungen sowie bauliche Maßnahmen zur privaten Nutzung. 

Kosten, die dem reinen Bauunterhalt und der Instandhaltung dienen, sind ebenfalls nicht 

förderfähig. 

 

3.4. Baunebenkosten können bis zu einer Höhe von 18 v.H. der anrechenbaren Kosten gem. 

Ziffer 1 zur Förderung anerkannt werden, bei umfangreichen Modernisierungen ist ein 

Zuschlag von bis zu 5 v.H. möglich. 

 

3.5. Die Substanz der baulichen Anlagen, für die eine Förderung beantragt wird, muss noch 

so weit erhaltenswert sein, dass eine Maßnahme gerechtfertigt ist. Eine Förderung nach dem 

Geschäftsflächenprogramm kann ausgeschlossen werden, wenn für das Objekt wegen 

baulicher Mängel und Missstände eine Gesamtmodernisierung nach Nr. 15 StBauFR 

erforderlich ist. 
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3.6. Vor Umsetzung der Sanierungsmaßnahme muss eine Beratung durch den 

Sanierungsbeauftragten erfolgen. Die Umsetzung muss den Festsetzungen der 

Gestaltungsfibel der Stadt Marktredwitz entsprechen. Die Beratung des 

Sanierungsbeauftragten ist bindend. 

 

§ 4 Höhe der Förderung 
 

4.1. Die Förderung beträgt pauschal 30% der zuwendungsfähigen Kosten je 

Geschäftseinheit, jedoch höchstens 30.000 Euro.  

 

4.2. Maßnahmen mit förderfähigen Kosten unter 2.500 Euro werden nicht gefördert.  

 

4.3. Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Die Förderung erfolgt nur im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.  

 

4.4. Der Zuschuss wird nur einmal bis zur Höchstgrenze gewährt, auch wenn die Sanierung 

eines Objektes in mehreren Bau- und Jahresabschnitten erfolgt. 

 

4.5. Gefördert werden nur Maßnahmen, welche den einschlägigen Rechtsvorschriften und 

den Gestaltungsrichtlinien der Stadt Marktredwitz in ihrer jeweils gültigen Fassung für das 

Fördergebiet gemäß §1 entsprechen. 

 

4.6. Eine erneute Förderung der einzelnen Geschäftseinheit ist nur im Abstand von 

mindestens 10 Jahren seit der letzten Förderung möglich.  

 

4.7. Der Vorbehalt der Verteilung liegt bei der Gemeinde.  

 

§ 5 Eigenmittelanteil 
 

Der Eigenmittelanteil muss wenigstens 25 v.H. der Gesamtkosten inkl. Umsatzsteuer 

betragen. Die Summe aller Zuschüsse (der Städtebauförderung und anderer Fördergeber, 

Spenden) darf 75 v.H. der Gesamtkosten inkl. Umsatzsteuer nicht überschreiten. 

 

§ 6 Zuwendungsempfänger 
 

Die Fördermittel werden den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten, als 

natürliche oder juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts, mit Ausnahme der 

Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Bayern, im Geltungsbereich in Form von 

Zuschüssen gewährt. Die Investitionen müssen dauerhaft, jedoch mind. 10 Jahre, mit dem 

Gebäude verbunden bleiben.  

 

§ 7 Zuständigkeit 
 

Grundlage ist die Empfehlung des von der Stadt Marktredwitz beauftragten 

Sanierungsbeauftragten. Bewilligungsstelle ist die Stadt Marktredwitz, die im Rahmen eines 

von der Regierung zu bewilligenden Jahresbudgets im Einzelfall selbst über die Mittel 

entscheidet. 

 

 

§ 8 Verfahren 
 

8.1. Die Anträge auf Förderung sind nach vorheriger fachlicher Beratung durch die Stadt 

schriftlich dort zu stellen. In dieser Beratung werden die näheren Gestaltungsziele erarbeitet. 

Die Stadt kann sich bei der Beratung eines Dritten bedienen und gegebenenfalls die 

Einbeziehung eines Fachplaners zur Auflage machen. Die Beratung ist für den Eigentümer 

kostenfrei. 
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8.2. Der Sanierungsbeauftragte erstellt ein Beratungsprotokoll und spricht Empfehlungen 

aus. Gleichzeitig prüft er, in Abstimmung mit der Stadt Marktredwitz und bei von dieser 

Richtlinie abweichenden Sonderfällen der Regierung von Oberfranken, ob die Maßnahme 

förderfähig ist. 

 

8.3. Ist eine Förderung möglich, wird der Eigentümer aufgefordert, gemäß 

Beratungsprotokoll Angebote für die geplanten Arbeiten einzuholen (mindestens 3 

Angebote pro Gewerk). Übersteigt die voraussichtliche Höhe des Gesamtzuschusses 

100.000 Euro (netto), ist der private Eigentümer gemäß Nr. 3 AnBest-P an die Bestimmungen 

des öffentlichen Vergaberechts gebunden.  

 

8.4. Dem Antrag sind vom Antragsteller beizufügen: 

 eine Beschreibung der geplanten Maßnahme mit Angaben zum voraussichtlichen 

Baubeginn und dem voraussichtlichen Abschluss der Maßnahme 

 ein Bestandsplan (bzw. Bestandsskizze) im Maßstab 1:100 

 Bestandsfotos in Farbe 

 ein Lageplan im Maßstab 1:1.000 (gegebenenfalls weitere erforderliche Pläne, 

insbesondere Ansichtspläne, Grundrisse, Detailpläne oder Werkpläne nach Maßgabe 

des beratenden Planungsbüros) 

 eine Kostenschätzung der geplanten Maßnahme in Form von mindestens 3 Angeboten 

bauausführender Unternehmen, in denen die erforderlichen Leistungen eindeutig und 

umfassend beschrieben sind oder eine Kostenschätzung nach DIN 276 

 ein Kosten- und Finanzierungsplan mit Angabe, ob und wo weitere Zuschüsse beantragt 

wurden oder werden. Gegebenenfalls sind die Bewilligungsbescheide beizufügen. 

 Bei Einzeldenkmälern sowie Objekten im Ensemblebereich ist die 

denkmalschutzrechtliche Erlaubnis der unteren Denkmalschutzbehörde vorzulegen.  

 

8.5. Die Stadt prüft anhand der vorgelegten Unterlagen und eingeholten Stellungnahmen, 

ob die geplanten Maßnahmen den Zielen des Programms entsprechen. Die baurechtlichen 

und denkmalschutzrechtlichen Erfordernisse bleiben hiervon unberührt.  

 

8.6. Über die Förderung wird eine schriftliche Vereinbarung geschlossen. Geplante 

Maßnahmen dürfen erst nach dem Abschluss dieser Vereinbarung begonnen werden. 

 

8.7. Nach Durchführung der Maßnahme werden die Mittel bei sachgemäßer und den 

geltenden Vorschriften sowie der Vereinbarung entsprechender Ausführung nach einem 

angemessenen Bearbeitungszeitraum mit Belegprüfung und fachtechnischer Abnahme 

durch das Stadtbauamt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel ausbezahlt. 

Berechnungsgrundlage sind die vorgelegten Originalrechnungen mit Zahlungsbelegen. 

Manuelle Eigenleistungen können grundsätzlich nicht anerkannt werden. Der Erfolg der 

Maßnahme ist durch Farbfotos zu belegen.  

 

Die Stadt passt gegebenenfalls den Bewilligungsbescheid an reduzierte Kosten an und zahlt 

den Zuschuss an den Bauherrn aus. Eine Nachbewilligung erhöhter Kosten nach Abschluss 

der Maßnahme ist nicht möglich.  

 

§ 9 Fördervolumen und zeitlicher Geltungsbereich 
 

9.1. Diese Richtlinien treten am 01.07.2022 in Kraft und gelten bis 30.06.2026.  

 

9.2. Das jährliche Fördervolumen wird durch Beschluss des Stadtrates mit Aufstellung des 

jeweiligen Haushaltsplans festgelegt. 

 

9.3. Durch Stadtratsbeschluss können das Fördervolumen und der zeitliche Geltungsbereich 

verändert werden. 
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§ 10 Pflichten - Verstöße – Fördervoraussetzungen 
 

10.1. Die durch Zuschüsse gedeckten Instandsetzungs- und Modernisierungskosten dürfen 

nicht auf die Miete umgelegt werden. 

 

10.2. Die gewährte Zuwendung unterliegt einer Bindungsfrist von 10 Jahren ab Fertigstellung. 

Bei Veräußerung des Grundstücks bzw. der Geschäftseinheit ist die Bindungsfrist auf den 

Rechtsnachfolger zu übertragen. Der jeweilige Eigentümer verpflichtet sich, die Zuwendung 

anteilig zurück zu zahlen, wenn das Grundstück bzw. die Geschäftseinheit vor Ablauf der 

Zweckbindung anderen Zwecken zugeführt wird. 

 

10.3. Als Fördervoraussetzung gelten die Städtebauförderrichtlinien (StBauFR) sowie die 

Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (AnBest-P). Die 

Publikationsvorschriften sind einzuhalten. 

 

10.4. Der Bewilligungsbescheid kann bei einem Verstoß gegen diese Richtlinien oder gegen 

Auflagen und Bedingungen des Bewilligungsbescheids und bei einer zweckfremden 

Verwendung der bewilligten Mittel jederzeit widerrufen werden. Die ausgezahlten 

Zuschüsse sind dann in voller Höhe einschl. 6 v.H. Zinsen p.a. zurück zu zahlen. 

 

 

Marktredwitz, den 25.11.2025 

 

gez.  

 

Oliver Weigel 

Oberbürgermeister 
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Oberbürgermeister 

Oliver Weigel 
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